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I. Allgemeines 

Art. 1 Geltungsbereich 

Mitarbeitenden der Kalaidos Fachhochschule kann der Titel einer Professorin oder eines Professors 

verliehen werden. Der Titel bezieht sich auf die Kalaidos Fachhochschule (KFH).  

Als Mitarbeitende werden administrative, wissenschaftliche und pädagogische Mitarbeitende sowie 

über Kooperationen eingebundene Affiliierte verstanden. 

Art. 2 Stellung 

Der Titel wird als Anerkennung der Leistungen der oder des Mitarbeitenden verliehen. Die Verleihung 

erfolgt im Rahmen eines Evaluationsverfahrens und ist weder an eine Beförderung noch an eine 

Lohnerhöhung gebunden. 

II. Verleihung des Titels 

Art. 3 Verfahren 

1 Eine durch die Rektorin/den Rektor respektive den Direktor/die Direktorin der Leistungsnehmerin 

eingesetzte Berufungskommission stellt der Hochschulkonferenz Antrag zuhanden des Fachhoch-

schulrates auf Verleihung des Professorinnen- oder Professorentitels. Die Hochschulkonferenz prüft 

den Antrag, den sie an den Fachhochschulrat weiterleiten oder zurückweisen kann. Die Hochschul-

konferenz regelt den Berufungsprozess und allfällige zusätzliche Erfordernisse der Titelverleihung in 

einer Richtlinie. 

2 Der Fachhochschulrat verleiht den Titel Professor und Professorin auf Antrag der Hochschulkonfe-

renz 

3 Der Antrag zeigt die Erfüllung der Kriterien auf. 

4 Der Fachhochschulrat kann im Verleihungsverfahren Einblick in die Bewerbungsunterlagen nehmen 

und Rückfragen zum Verfahren stellen.  

Art. 4 Kriterien 

Der Titel Professor oder Professorin kann grundsätzlich einer Person verliehen werden, welche fol-

gende Kriterien erfüllt:  

1 Qualifikationen 

a. Hochschulabschluss (Master oder gleichwertiger Abschluss) sowie zusätzliche wissenschaft-

liche Qualifikation (Promotion, Habilitation oder äquivalente Zusatzleistungen), 
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b. mehrjährige Berufserfahrung, wovon mindestens drei Jahre einschlägige Praxis oder in einer 

gleichwertigen Tätigkeit. Die Tätigkeit an einer anderen Hochschule kann angerechnet wer-

den, 

c. Tätigkeit in der Lehre oder Weiterbildung auf Hochschulstufe 

d. Nachweis wissenschaftlicher Kompetenz durch Forschungs- oder Publikationstätigkeit oder 

einem entsprechend dem Fachgebiet gleichwertigen Leistungsausweis wie beispielsweise 

Promotion oder Habilitation, 

e. Nachweis hochschuldidaktischer Kompetenzen mittels Qualifikation oder mehrjährigem 

nachgewiesenem Lehrerfolg auf Hochschulstufe. 

2 Anstellung 

a. Unbefristete Anstellung an der KFH in der Lehre der Aus- oder Weiterbildung und/oder Ein-

bindung im Bereich Forschung, sowie 

b. Überdurchschnittliches und loyales Engagement für die Interessen der KFH. 

Eine Berufung kann geprüft werden, wenn die Anstellung vorgesehen und vertraglich festgelegt, je-

doch noch nicht angetreten ist. Dies ist insbesondere für strategisch relevante Positionen möglich. 

III. Ausnahmen 

Art. 5 Ausnahmefälle 

1 Die Titelvergabe kann in Ausnahmefällen erfolgen, ohne dass die Kriterien gemäss Art. 4 vollum-

fänglich erfüllt sind, sofern:  

a. die fachliche Eignung der Person erläutert und der Verzicht auf einzelne Qualifikations-Kri-

terien begründet ist, 

b. Personen mit hohem nationalem oder internationalem Ansehen längerfristig gewonnen wer-

den sollen.  

2 Die Vergabe des Titels an Mitglieder der Hochschulkonferenz im akademischen Bereich wird im 

Rahmen des Anstellungs- oder Beförderungsverfahrens durch den Fachhochschulrat geprüft und 

vorgenommen.  

IV. Titel 

Art. 6 Titelführung 

Mit der Titelverleihung sind Professorinnen und Professoren während der Dauer der Anstellung be-

rechtigt, den Titel Professorin KFH oder Professor KFH zu führen. 

Art. 7 Weiterführung 

Professorinnen und Professoren, die ihre Tätigkeit nach Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze be-

enden und den Titel mindestens sechs Jahre getragen haben, sind berechtigt, den Titel weiterhin, 

jedoch mit dem Zusatz «Emeritus» zu führen. 
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Art. 8 Entzug 

1 Werden die Voraussetzungen zur Titelvergabe gemäss Art. 4 oder 5 nicht mehr erfüllt, kann der 

Fachhochschulrat den Titel jederzeit und sofort entziehen. 

2 Bei schwerwiegenden Verstössen gegen die wissenschaftliche Integrität oder gegen Regelungen 

und Interessen der KFH kann der Fachhochschulrat den Titel Professorin KFH oder Professor KFH 

auf Antrag der Hochschulkonferenz entziehen. 

V. Qualitätssicherung 

Art. 9 Beurteilungsverfahren 

1 Eine von der Rektorin/dem Rektor eingesetzte Kommission, für welche sinngemäss die Regeln der 

Titelverleihung gemäss Art. 4 gelten, prüft ausserdem alle sechs Jahre, ob die Professorinnen und 

Professoren die erforderlichen Voraussetzungen für die Führung des Titels gemäss diesem Regle-

ment und der Berufungsrichtlinie erfüllen. 

2 Die Rektorin oder der Rektor informiert den Fachhochschulrat periodisch in summarischer Form 

über die hochschulintern durchgeführten Beurteilungsverfahren und die daraus abgeleiteten Mass-

nahmen (z.B. Antrag auf Aberkennung oder Maintenance-Massnahmen). 

VI. Übergangsbestimmungen 

Art. 10 Titel 

1 Für Professorinnen und Professoren nach bisherigem Recht, denen vor Inkrafttreten dieses Regle-

ments der Titel Professorin KFH oder Professor KFH verliehen worden ist und die aus der KFH aus-

geschieden sind, bleibt das bisherige Recht anwendbar.  

2 Dasselbe gilt für Professorinnen und Professoren, denen der Titel vor Inkrafttreten dieses Regle-

ments verliehen wurde, welche aber 

a) auf eine Prüfung der Voraussetzungen für die Führung des Titels einer Professorin oder 

eines Professors gemäss diesem Reglement und der Berufungsrichtlinie verzichten 

b) die gemäss diesem Reglement oder der Berufungsrichtlinie erforderlichen Voraussetzungen 

für die Führung des Titels einer Professorin oder eines Professors nicht erfüllen. 

Ob eine Professorin oder ein Professor die erforderlichen Voraussetzungen für die Führung des Ti-

tels gemäss diesem Reglement und der Berufungsrichtlinie erfüllt, wird durch eine Berufungskom-

mission geprüft (vgl. Art. 3). 
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Art. 11 Inkraftsetzung 

1 Dieses Reglement tritt auf den 1. Februar 2026 in Kraft. Auf diesen Zeitpunkt werden alle Vorgän-
gerversionen aufgehoben.  
 
2 Dieses Reglement kann jederzeit durch das zuständige Gremium geändert und in Kraft gesetzt 

werden. 

  

 

Erlassen durch den Fachhochschulrat am 22. August 2025 
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